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Gleltrifche VirSetfbaljn. GS ift itun ficher, bafj bie

VirSedbahn gebaut totrb. Sie gebt bon ^rteê£)etm
über SDtiinchenJtein na $93 a fei. SDaS * Unter»
nehmen ift finanziert, auch ber Vertrag mit SSafel,

monad) bie eleltrifdje Valjn mit ber Vaster ©trafen»
babn lorrefponbieren tnirb, ift im Gntmurf fertig unb
harrt nur nod) ber Genehmigung ber Satter 93ebötben.

®a§ GleftrijitätStoerf am Söutfcfj (GlarttS) bat einen
bebeütenben Schritt bormärts gemacht. Ulm 26. Dttober
hielt baS gnitiatiblomitee eine ©ifjung. ®er gefd)äfts=
fübrenbe üluSfchuf) mar im galle, bas boit ber Gefell»
f$aft „ÜRotor" in Vaben ausgearbeitete ißrojett für
eine am Söntfd) ju erftetlenbe Geutrate borzulegen.
2)aSfelbe f$eint na$ jeher §infi$t lebensfähig ju fein,
erfüllt es bodj jmei $auptbebingungen. GS trägt Ved)»

nung ben Gtabliffementen, bie bereits am Söntfd) begehen
unb zwar in einer SOSeife, bafj biefelbeu burd) ben Ve=
trieb beS neuen SBerleS bur$auS nid)t beeinträchtigt
merben, es ift fo angelegt, bafj man eS im Saufe ber
geit fo ermeitern tann, bis alle borhanbenen SBaffer»
träfte nu^bringenb berroertet finb. ®er boKftänbige
Ausbau, ber in 9tuSfid)t genommen ift, bringt bei
einer maximalen Sßaffermenge bon 3000 ©elunbenliter
eine S^ettofraft au ber Smrbinenmelle bon 7000 PS.
9HS 35pnamomafd)inen folleu zur Vermenbung lommen
35reipbafen»58echfelgrom»Generatocen, ©pftem Vromn,
Voberi & Go. bon 8000 Volt Spannung. 2)a im Söinter
ber natürliche Ibflufj beS Slöntl)alerfeeS oft längere
geit fel)r Hein ift, ja man$mal fi$ auf SRutl rebugiert,
fo bicnte fd)ott jejjt ben betr. Gtabliffementen ein unter»
irbif$er Slbzugftollen, ber aud) in gutunft mährenb
12 V» ©tunben Arbeitszeit benfelben in ber ©elunbe
im Minimum 1300 Siter SBaffer zuführt. ®a nun baS

neu ju erftellenbe SEßerl 9îad)t= unb SCageSbetrieb haben
mirb, fo ift ein Veguliermeihet in AuSfidg genommen
mit 25,000,000 Siter Inhalt, für metchen bereits ein

feÇr günftiger fßlah gefuttben mürbe. ®ie Soften beS

erften AuSbauS (3 Turbinen) mit Inbegriff ber gern»
leitutigen innerhalb unb außerhalb beS SantonS be»

tragen im Voranfdgag 3,095,000 granten. 2)er jmeite
Ausbau (fed)S Turbinen) mirb erftellt, fobalb fid) baS

VeburfniS hiefür geigt. Um auch beim niebrigften
SBafferftaube bie erforberlidje SBaffermenge für fed)S

Turbinen ju erhalten, mürbe man am ©ee beim Sanol»
einfchnitt etne fßumpftation errichten mit 2 Gentrifugal»
pumpen, ©pftem Gf$er SSpfj & Go., üon benen jebe
im ftanbe märe, in ber ©etunbe 1500 Öiter Söaffer
aus bem ©ee 6 m hod) zu heben unb fo zum Abgiejjen
Zu zeitigen. $ie pumpen felbft mürben bur$ zwei
Gleltromotoren in Vemegung gefegt. 2)aS fo projeftierte
bollftänbige 9Berl täme auf 4,260,000 gc. zu gehen.
®aS gnitiatibfomitee hat baSfetbe acceptiert unb behält
fid) einzig tior, im Saufe ber geit anfällig notmenbig
ecf$eittenbe Abänberungen zu treffen. (9Î. 3- S-)

Gleftrifdje Veleucfjtuttg äSalblirch (@t. Gallen). ®ie
§erren ©taub unb Vifdjof, metd)e 3RüI)le urib SBaffer»

traft im Sauften»GottShauS getauft haben, benten barah,
bas $orf VJatblird) mit elettrif$em 8id)t zu oerfehen.

bereits fanb eine öffentliche ,93efpre$uitg ber Singe»

tegenl)eit ftatt.

®le!trif$e Slulage in ©t. gtmner. Sit ©t. gntmer
Wirb gegeitmärtig eine elettrif$e Slitlage üon auBerge»

Wöhuli$er Grö^e eingerichtet. GS mirb bort eine SJcaf$tne

neueften ©pftemS bon 1500 PS in Slnmenbuug gebradjt
Werben.

ilettrif$e 33ahtt SieapeMBefub. 35ie Arbeiten zur
Çerftellung einer 93erbinbungSbahn zwif$en bem îrarn»
mapneh ber ©tabt Neapel unb ber Goot'fdpen ©eilbahn
auf ben SSefub finb begonnen morben. ®iefe 93erbinb=
ungSbahn beginnt in ißugtiano unb führt auf eigenem
£race am Dbferbatorium borbei zum untern Gnbpuntt
ber ©eilbahn. ®ie ganze Sänge beträgt 7,5 km, babon
finb ca. 1,85 km (ungefähr in ber SRitte ber ganzen
©trecte liegenb) mit ^ahuftange berfeljen, ba auf biefem
ïeilftûd Steigungen bis zu 250 pro SDÎiHe bortommen.
Stuf ben übrigen Streiten beträgt bie SJÎaçimalfteigung
80 pro ÜUiiHe. Slm unteren Gnbe ber gatjuftangenftreite
mirb eine Gentralftation erftellt, mel$e mit Gasmotoren,
®t)namomaf$inen unb einer ißufferbatterie auSgerüftet
mirb.

gür ben ißerfonentranSport finb zweia$fige, leichte
©ommermagen mit 30 ^tâ^en borgefeljen, met$e auf
ben SlbhäffonSftreiten mit eigenen SRotoren fahren, auf
ber ©eilrampe bagegen bon einer gaburabloïomotibe
geftofeen merben. 2)ie Slnlage ift fo berechnet, bafj bon
jebem Gnbpunït aus alle 17 äRinuten ein SBagen ab»

fahren fanu. Vorläufig mirb man fi$ jeboch auf ben
35 9Rinuten=93etrieb bef$rän!en, refpettibe bie Slbfahrten
na$ bem jemeiligen SSebürfniS einrichten. ®ie gahrzeit
beträgt 50 SRinuten. ÄonzeffionSinhaber ift bie girma
ïho2. Gooï & ©onS, mel$e auf eigene Rechnung bie

ganze SSahnanlage erftellt. ®aS ^SrojeÊt mürbe ftubiert
bon Ingenieur Strub in GlarenS. ®ie gefamte ele!»

trifche SluSrüftung ber Gentralftation unb beS 9M»
materials, fomie bie SluSführung ' ber Montait» unb
©peifeleitungen ift ber girma Sl.=G. 93romn, S3oberi
& Gie. in 93abett übertragen morben. 2)ie Gasmotoren»
anlage unb ber me$antf$e Seil ber Soïomotiben mirb
bon ber ©$meizerif$en Sotomotib» unb 9Ra=

f$inenfabriî in SSinterthur ausgeführt.

hdfuteim-. hctrifcni'bdft,
(@d)luk)

§at ein Gigentümer bon feinem Grunbftüd leinen
genügenben ßuflang zu einer öffentlichen ©trafje, fo lann
er beanfpru$en, bafj $m bie 9?a$barn gegen bolle
Gntf$äbigung einen iRotmeg einräumen. ®er 9lnfpru$
richtet fi$ in erfter Sinie gegen ben 9îa$bar, bem bie

Geroährung beS IRotmegeS megen ber früheren Gigen»
tumS» unb SBegberhältniffe am eheften zugemutet merben
barf, unb im meiteren gegen benjenigen, für ben ber
SRotroeg am menigften f$äbli$ ift. Sei ber geftfteEung
beS DîotroegeS ift auf bie Beseitigen gntereffen fRüct»

ficht zu nehmen.
®en Kantonen Bleibt eS borBehalten, über bie 93e»

fugnis, baS na$barli$e GrunbftücE zum ßmecle ber
93emirtf$aftung ober Vornahme bon SluSBefferungen
uub 93auten zu betreten, fomie über baS ©trecl» ober
ïretre$t, ben Xränlmeg, SBintermeg, 93ra$meg, ^olzlah,
fReiftmeg u. bergl. nähere 93orf$riften aufzuftellen.

2ltle 933ege bon bleibenbem Seftanb finb in baS

Grunbbud) einzutragen. 2ßegre$te, bie baS Gefep un»
mittelbar berleiht, begehen ohue Gintragung zu Stecht.

®ie Soften ber Ginfriebigung feines GrunbftüileS
trägt ber Gigentümer, unter Vorbehalt ber SSeftimmungen
über baS ÜRiteigentum an Grenzborri$tungen. gn Sezug
auf bie Pflicht zur Ginfriebigung bleibt baS lantonale
stecht borbehalten.

2In bie Soften ber Verrichtungen zur Ausübung
ber na$barre$tli$en Sefugniffe haben bie Grunbeigen»
tümer int Verhältnis $«3 gntereffeS beizutragen/

2)er Grunbeigentümer lann jebermann ben gutritt
Zu feinem Gigentum bermehren. guzulaffen hat er baS
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Elektrotechnische und elektrochemische
Rundschau»

Elektrische Birseckbahn. Es ist nun sicher, daß die

Birseckbahn gebaut wird. Sie geht von Arlesheim
über München st ein nachBasel. Das Unter-
nehmen ist finanziert, auch der Vertrag mit Basel,
wonach die elektrische Bahn mit der Basler Straßen-
bahn korrespondieren wird, ist im Entwurf fertig und
harrt nur noch der Genehmigung der Basler Behörden.

Das Elektrizitätswerk am Löntsch (Glarus) hat einen
bedeutenden Schritt vorwärts gemacht. Am 26. Oktober
hielt das Initiativkomitee eine Sitzung. Der geschäfts-
führende Ausschuß war im Falle, das von der Gesell-
schaft „Motor" in Baden ausgearbeitete Projekt für
eine am Löntsch zu erstellende Centrale vorzulegen.
Dasselbe scheint nach jeder Hinsicht lebensfähig zu sein,
erfüllt es doch zwei Hauptbedingungen. Es trägt Rech-

nung den Etablissementen, die bereits am Löntsch bestehen
und zwar in einer Weise, daß dieselben durch den Be-
trieb des neuen Werkes durchaus nicht beeinträchtigt
werden, es ist so angelegt, daß man es im Laufe der
Zeit so erweitern kann, bis alle vorhandenen Wasser-
kräfte nutzbringend verwertet sind. Der vollständige
Ausbau, der in Aussicht genommen ist, bringt bei
einer maximalen Wassermenge von 3000 Sekundenliter
eine Nettokraft an der Turbinenwelle von 7000 ?8.
Als Dynamomaschinen sollen zur Verwendung kommen
Dreiphasen-Wechselstrom-Generatoren, System Brown,
Boveri ck Co. von 8000 Volt Spannung. Da im Winter
der natürliche Abfluß des Klönthalersees oft längere
Zeit sehr klein ist, ja manchmal sich auf Null reduziert,
so diente schon jetzt den betr. Etablissementen ein unter-
irdischer Abzugstvllen, der auch in Zukunft während
12'/2 Stunden Arbeitszeit denselben in der Sekunde
im Minimum 1300 Liter Wasser zuführt. Da nun das
neu zu erstellende Werk Nacht- und Tagesbetrieb haben
wird, so ist ein Regulierweiher in Aussicht genommen
mit 25,000,000 Liter Inhalt, für welchen bereits ein

sehr günstiger Platz gesunden wurde. Die Kosten des

ersten Ausbaus (3 Turbinen) mit Inbegriff der Fern-
leitungen innerhalb und außerhalb des Kantons be-

tragen im Voranschlag 3,095,000 Franken. Der zweite
Ausbau (sechs Turbinen) wird erstellt, sobald sich das

Bedürfnis hiesür zeigt. Um auch beim niedrigsten
Wasserstande die erforderliche Wnssermenge für sechs

Turbinen zu erhalten, würde man am See beim Kanal-
einschnitt eine Pumpstation errichten mit 2 Centrifugal-
pumpen, System Escher Wyß ck Co., von denen jede
im stände wäre, in der Sekunde 1500 Liter Wasser

aus dem See 6 m hoch zu heben und so zum Abfließen
zu zwingen. Die Pumpen selbst würden durch zwei
Elektromotoren in Bewegung gesetzt. Das so projektierte
vollständige Werk käme auf 4,260,000 Fr. zu stehen.

Das Initiativkomitee hat dasselbe acceptiert und behält
sich einzig vor, im Laufe der Zeit allfällig notwendig
erscheinende Abänderungen zu treffen. (N. Z. Z.)

Elektrische Beleuchtung Waldkirch (St. Gallen). Die
Herren Staub und Bischof, welche Mühle und Wasser-

kraft im Lausten-Gottshaus gekauft haben, denken daran,
das Dorf Waldkirch mit elektrischem Licht zu versehen.

Bereits fand eine öffentliche.Besprechung der Ange-
legenheit statt.

Elektrische Anlage in St. Immer. In St. Immer
wird gegenwärtig eine elektrische Anlage öpn außerge-

wöhnlicher Größe eingerichtet. Es wird dort eine Maschine

neuesten Systems von 1500 08 in Anwendung gebracht

werden.

Elektrische Bahn Neapel-Vesuv. Die Arbeiten zur
Herstellung einer Verbindungsbahn zwischen dem Tram-
waynetz der Stadt Neapel und der Cook'schen Seilbahn
auf den Vesuv sind begonnen worden. Diese Verbind-
ungSbahn beginnt in Pugliano und führt auf eigenem
Trace am Observatorium vorbei zum untern Endpunkt
der Seilbahn. Die ganze Länge beträgt 7,5 km, davon
sind ca. 1,85 km (ungefähr in der Mitte der ganzen
Strecke liegend) mit Zahnstange versehen, da auf diesem
Teilstück Steigungen bis zu 250 pro Mille vorkommen.
Auf den übrigen Strecken beträgt die Maximalsteigung
80 pro Mille. Am unteren Ende der Zahnstangenstrecke
wird eine Centralstation erstellt, welche mit Gasmotoren,
Dynamomaschinen und einer Pufferbatterie ausgerüstet
wird.

Für den Personentransport sind zweiachsige, leichte
Sommerwagen mit 30 Plätzen vorgesehen, welche auf
den Adhäsionsstrecken mit eigenen Motoren fahren, auf
der Seilrampe dagegen von einer Zahnradlokomotive
gestoßen werden. Die Anlage ist so berechnet, daß von
jedem Endpunkt aus alle 17 Minuten ein Wagen ab-
fahren kann. Vorläufig wird man sich jedoch auf den
35 Minuten-Betrieb beschränken, respektive die Abfahrten
nach dem jeweiligen Bedürfnis einrichten. Die Fahrzeit
beträgt 50 Minuten. Konzessionsinhaber ist die Firma
Thos. Cook ck Sons, welche auf eigene Rechnung die

ganze Bahnanlage erstellt. Das Projekt wurde studiert
von Ingenieur Strub in Clarens. Die gesamte elek-

irische Ausrüstung der Centralstation und des Roll-
materials, sowie die Ausführung ' der Kontakt- und
Speiseleitungen ist der Firma A.-G. Brown, Boveri
ck Cie. in Baden übertragen worden. Die Gasmotoren-
anlage und der mechanische Teil der Lokomotiven wird
von der Schweizerischen Lokomotiv- und Ma-
schinenfabrik in Winterthur ausgeführt.

Schmelzer. Sachenrecht.
(Schluß.)

Hat ein Eigentümer von seinem Grundstück keinen

genügenden Zugang zu einer öffentlichen Straße, so kann
er beanspruchen, daß ihm die Nachbarn gegen volle
Entschädigung einen Notweg einräumen. Der Anspruch
richtet sich in erster Linie gegen den Nachbar, dem die

Gewährung des Notweges wegen der früheren Eigen-
tums- und Wegverhältnisse am ehesten zugemutet werden
darf, und im weiteren gegen denjenigen, für den der
Notweg am wenigsten schädlich ist. Bei der Feststellung
des Notweges ist auf die beidseitigen Interessen Rück-
ficht zu nehmen.

Den Kantonen bleibt es vorbehalten, über die Be-
fugnis, das nachbarliche Grundstück zum Zwecke der
Bewirtschaftung oder Vornahme von Ausbesserungen
uud Bauten zu betreten, sowie über das Streck- oder
Tretrecht, den Tränkweg, Winterweg, Brachweg, Holzlaß,
Reistweg u. dergl. nähere Vorschriften aufzustellen.

Alle Wege von bleibendem Bestand sind in das
Grundbuch einzutragen. Wegrechte, die das Gesetz un-
mittelbar verleiht, bestehen ohne Eintragung zu Recht.

Die Kosten der Einfriedigung seines Grundstückes
trägt der Eigentümer, unter Vorbehalt der Bestimmungen
über das Miteigentum an Grenzvorrichtungen. In Bezug
auf die Pflicht zur Einfriedigung bleibt das kantonale
Recht vorbehalten.

An die Kosten der Vorrichtungen zur Ausübung
der nachbarrechtlichen Befugnisse haben die Grundeigen-
tümer im Verhältnis ihres Interesses beizutragen.

Der Grundeigentümer kann jedermann den Zutritt
zu seinem Eigentum verwehren. Zuzulassen hat er das
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^Betreten üon offenem SBalö imb SBeibelanb in ortg»
üblichem Ilmfang.

SBerben (Sachen burcfj SBaffer, SBinb, Bawinen ober
anbete SJaturgewalt ober gufätlige Ereigniffe auf ein
frembeg ©runbftüct gebracht, ober geraten Siere, mie
@roh= unb Äleinbieh, ©eflügel, fjtfc^e unb S3ienen=

fdjwärme, auf fremben Soben, fo hat bec ©runbeigen»
tiimer beren Sluffudjung unb SBegbringung gu geftatten.
gür ben IjierauS entfteljenben Schaben tann er Erfa|
bedangen. SSorbetjalten bleiben bie 93ef<hränfungeit,
benen na<h fantonalem fftectjt bie SSerfoIgung bon Bieren
unterteilt ift unb bie befonberen SSorfctjriften über ben

Eigentumgerwerb.
$en befonbern SSorfTriften beg SBimbeg, bec Santone

unb ber ©emeinben bleibt eg borbeljalten, S3efd)ränfungen
beg ©runbeigentumg gurn allgemeinen SBol)l aufgufterien,
mie namentlid) betreffenb bie geuer» unb ©efunbljeitg»
poligei, bag gorft» unb ©trafjenwefen, bie 3ufammen»
legung ber ©titer unb ben iRedweg.

Quellen finb Seftanbteile ber ©runbftiide unb tonnen
nur gugleid) mit bem*S3oben, bem fie entfpringen, gu
Eigentum ermorben werben. $ag 9ted)t auf SBaffer
unb SBaffecfraft att Quellen auf fremben SSoben wirb
alg SDienftbarteit burd) Eintragung in bag ©runbbud)
begriinbet. S)ag ©runbmaffer roirb ben Quellen gleid)»
gefteßt.

SDie îantonale @efe|gebung fattn bie Slbleitung bon
Quellen bon einer amtlichen ^Bewilligung abhängig
machen. ®ie SSemiHigung barf jeboä) nur berfagt werben,
Wenn bie geplante Ableitung für bag allgemeine SBoIjl
nachteilig wäre.

SBerben Quellen unb S3runtten, bie bereitg in erheb»
lieber SBeife benujjt ober gum 3o>e<ïe ber SSerwertung
gefaxt worbett finb, burd) Sauten, Slnlagen ober Sot»
îeïirungett anberer Slrt abgegraben ober berunreinigt,
fo fann bafür ©djabenerfah bedangt werben. SBerben
Quellen unb S3runnen, bie für bie Sewirtfdjaftung ober
S3ewohnuug eineg ©runbftüdeg unentbetjdid; finb, ab»

gegraben ober berunreinigt, fo fann, foweit möglich, k®
SBiebertjerfteflung beg früheren ßuftanbeg üerlangt werben.
Bft ber ©«haben weber abfidjtlich noch fahdäffig gu»
gefügt worben, fo beftimmt ber fRidjter nach feinem Er»
meffen, ob unb in welchem Umfang Erfap gu leiften ift.

©inb Quellen berfdjiebener Eigentümer Slugflufj
eineg getneinfamen ©ammelgebieteg, jo bah fie gufämmen
eine ©ruppe bilben, fo ift jeber Eigentümer gut orbnungg»
gemahen Raffung unb Slbleitung feiner Quelle and; bann
befugt, wenn baburd) bie ©tärfe ber anbeut beeinträdpigt
Wirb. 3u>a,®rfab beg ben anbern ettigogenen SBafferg
ift er nur infoweit üerpflidjtet, alg feine Quelle burd)
bie neuen SSorrid)tungen oerftärft worben ift. geber
Eigentümer fann Oertangen, bah bie Quellen gemein»
fchaftlid) gefaht unb ben ^Berechtigten im Sei'hältntg
ber bigljerigen QueKenftärfe gugeleitet werben.

®em fantonaten Sedjte bleibt eg üorbehalten, gu
beftimmen, ob unb in welchem Umfange Quellen,
S3runnen unb Sädje, bie fid) im ißrioateigentum befinben,
auch bon ben Nachbarn unb anbern ^erfonen gutn
SBafferholen, îrânîen u. bergl. benufjt werben bürfen.

Entbehrt ein ©runbftüd beg notwenbigen SBafferg,
unb läht fith tiefeg ohne gang unberhältnigmähige Sttühe
unb Soften nicht bon anbergwo herleiten, jo fann ber
Eigentümer bon bem Stachbarn, ber ohne eigene Sîot
ihm folcheg abgugeben bermag, gegen botle Entfchäbig»
ung bie Abtretung eineg Slnteilg an Stunnen ober
Quelle üerlangen. S3ei bee geftfejjung beg Stotbrunneng
ift auf bie beseitigen, gnteceffen 3tüdfid)t gu nehmen.

©inb Quellen, Scunnen ober Sache ihrem Eigen»
tünter oon gar feinem ober im SSerhälfnig gu ihrer
•oerweetbarfeit oon nur gang geringem 9tu|en, fo fann
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jebermann, ber fich barüber augweift, bah er fie gu
wirtfdiaftlid) weit höheren gntereffen üerwenben werbe,
öom Eigentümer gegen üotle Entfdhäbigung beren Ueber»

laffung beanfpcudien. ïrinfwafferberforgungen haben
Oor anbern Unternehmungen ben 33orgug."

Eg wäre oon gntereffe, aug Saumeifter» unb Sanb»
wictgfreifen SOteinungen gu hören, wie biefe Seftimmungen
aufgenommen werben unb ob man bamit allgemein
einüerftanben ift. ©ehr willfommen wären namentlich
Einfenbungen üon ©achfennern, bie im einten ober
anbern gölte eine abweidjenbe SWeinung hoben unb
ihre ©rünbe öffentlich befannt gu geben Èereit finb. —
Eg ift je£t ber nüfjtiche üftoment, feine ©timme gu
erheben unb offen unb frei feine SJleinuug gu fagen.
SDian hot feiner 3®it begüglich einiger fünfte beg

Obligationenredjtg, bie hitttenbrein angegriffen würben,
üerjäumt, rechtzeitig Äcitif gu üben. "§at aber einmal
ein folcheg SBerf ©èfe^egfraft erlangt, bann ift'g gu fpät.

tirette- unb gipfnutnasuiwirttgungen.
(ähntttcfie Ortginal»Mttteilunflen.) giacfibtuti oetbuten.

5)ic ©(deiner-, ©lofer» uni) ©djlofferarbeiieit jum franten=3lfl)l
£)6er=Sßt)ncn» unb ©cetljal (2trd)iteft 3t. 3Immann=©trad)l in Slarait)
würben übertragen an Slrnolb Merj, ©cfjreinermeifier, SDtenjiten,
SH3itf)etm u. ©o., med), ©djreinerei, ©afentod, Sldermann, me^anifebe
©direinerei, Gültigen, Sibling, fÇenfterfabrif, Jorgen, !öär, nted).
©laferei, ßenjburg, ßiifctjer u. @of)n, med), ©laferet, 3tot)r, 3t. iöär,
©lafernteifier, attenpfen, ©. Sßeter, 2)ted)aniter, SDtenjilen, ®. äüirj,
SDtedianifer, äJtenüten, ®. @ager, ©cftloffermelfter, SJtenjifen.

Slrmenbnbauftalt SHJeinfelben. ®ie ©rb=, SJtaiirer» unb Sanft»
fteinarbeiten an Sutiuä 6eb, ©aumeifter in 3tt)einfelben ; bie ©ranit»
arbeiten an bie ©enoffenfdjaft fdjtncij. @ranitfteinbrud)»©efil)er in
Bürid) III ; bie yimmermantiaarbeitctt an g. Martens, Bimmermeifter
tn Stbeinfetben ; bie I»5Crägertieferung an ©ebr. Storting tn ©afel.

©rfteflung eines eifenten SreppengelnnberS int ©rfiulfjaufe .pol,5=

Käufern cîtjurgait) an Bat. ©i&egger, ©cbloffer, MarWeit.
Saffcrberforgnng Stojr (Slargau). ©amtlidje Slrbeiten an 31.

Stobrer, Bttgeniear, Mintertfjar.
©rmtnenleitnng für bie tnfereigefellfcbaft ©ngetfdjmil b. ©ofjnn

(@t. ©aßen). ®ie ßieferung bon 1400 Meter eiferner Stöbren an
Snecbtli u. Sie. in Bütidj.

SBafiernerforgmig @teg=©d)inittenbfld), ©emeinbe gifd)entba(.
©amtlidje Arbeiten an ü. ©obbnrb, Büticb.

2>ie ©rfteHung eines ©etonfanalS bei ber ©Harburg an ©djärer
unb 3toffaro in Jorgen.

©rfteflung einer SBafferleitung in Sttbitt (©raubiinben). ©rab»
arbeiten an ®eHa Morte Micf»ete ; ßieferung ber ©ufjröbren unb
©rfteHung ber ßeitung an ©cbloffer Bof. SItbin in Blattj.

Stcubnn eines ©farrbanfeS in 3Jieierbof=)öbetfai'en (©raubiinben).
$er ganje ©au, fij unb fertig erftedt, an B. ®. ©rpagaus in ßaaj'.

©pitalbaute glin=©ergell. ©ämtlidje ©rabarbeiten an ©omafni
& ©omp., ©pino, ©ergcH.

Sie ©ruieiterungSbauten beS Stetten ©tatpbabeS ©t. Mor© f""'
cirta 140 ©etten mürben nebft fämtlidien Bnftallntionen an ©au»
metfter foeinr. S'orf) in ©t. Morip jur Üliisfübtung bergeben, ©in
Seit biefer ©auten wirb gegeitmärtig fdjon unter ®nd) gebrad)t, not
für bie nädjfte ©aifon betriebsfäftig ju fein.

©an einer ©rfjernte nnb glitte in ber tuffalp „Bt ©ot", ©c-
meinbe ©ottabuj (©raubiinben). Maurerarbeit an B. ©eoujji, Maurer»
metfter, SpufiS; fämtticfje §otjarbeit an ©tjriftof ©iebi, Bimnier»
meifter, ©onabitî.

SJerttifheS tunftgewerk int SButibe8h<»i8. SJiou weih,

bah bem Slrdjiteiten beg IBunbeghaufeg, tperrn fßrof.
Sluer, bag SSerbienft gufommt, gur SluSfdjmücfung beg

Bnuertt Sunft unb Üunftgemerbe in weiterem fflîoh^
herbeigegogen gu hoben, alg eg wohl im SSlan bor*
gefehen war. 2)ie gange ©chweig hatte Seil an biefer Stuf*

gäbe. Bmmerhin bringen eg bie SSerljältniffe mit fid),
bah bernifdje girmen in oerhältnigmähig gröberer 30k
berüdfidhtigt würben. SBenn aud) OieÖeid)t nicht ode

SBrandien, Die in grage lommen tonnten, üertreten finb,
fo ift both bie ftarfe S3erûcïfi<htigung beg Semer Stunft»

gewerbeg in hohem ÜKahe gu begrüben ; benn ber Sluf^

gaben, welche biefem fonft geftellt werben, finb feljr wenige-

Bttuflricrte fdjtoetjertftfje §anùtterler=Bcitnng (Drgatt für bie offiziellen ©ublilationen beS ©cpwetj. ©emerbeoeretnS).
' • ;

öS«

Betreten von offenem Wald und Weideland in orts-
üblichem Umfang.

Werden Sachen durch Waffer, Wind, Lawinen oder
andere Naturgewalt oder zufällige Ereignisse auf ein
fremdes Grundstück gebracht, oder geraten Tiere, wie
Groß- und Kleinvieh, Geflügel, Fische und Bienen-
schwärme, auf fremden Boden, so hat der Grundeigen-
tümer deren Aufsuchung und Wegbringung zu gestatten.
Für den hieraus entstehenden Schaden kann er Ersatz
verlangen. Vorbehalten bleiben die Beschränkungen,
denen nach kantonalem Recht die Verfolgung von Tieren
unterstellt ist und die besonderen Vorschriften über den

Eigentumserwerb.
Den besondern Vorschriften des Bundes, der Kantone

und der Gemeinden bleibt es vorbehalten, Beschränkungen
des Grundeigentums zum allgemeinen Wohl aufzustellen,
wie namentlich betreffend die Feuer- und Gesundheits-
Polizei, das Forst- und Straßenwesen, die Zusammen-
legung der Güter und den Reckweg.

Quellen sind Bestandteile der Grundstücke und können
nur zugleich mit dem «Boden, dem sie entspringen, zu
Eigentum erworben werden. Das Recht auf Wasser
und Wasserkraft an Quellen auf fremden Boden wird
als Dienstbarkeit durch Eintragung in das Grundbuch
begründet. Das Grundwasser wird den Quellen gleich-
gestellt.

Die kantonale Gesetzgebung kann die Ableitung von
Quellen von einer amtlichen Bewilligung abhängig
machen. Die Bewilligung darf jedoch nur versagt werden,
wenn die geplante Ableitung für das allgemeine Wohl
nachteilig wäre.

Werden Quellen und Brunnen, die bereits in erheb-
licher Weise benutzt oder zum Zwecke der Verwertung
gefaßt worden sind, durch Bauten, Anlagen oder Vor-
kehrungen anderer Art abgegraben oder verunreinigt,
so kann dafür Schadenersatz verlangt werden. Werden
Quellen und Brunnen, die für die Bewirtschaftung oder
Bewohnung eines Grundstückes unentbehrlich sind, ab-
gegraben oder verunreinigt, so kann, soweit möglich, die
Wiederherstellung des früheren Zustandes verlangt werden.
Ist der Schaden weder absichtlich noch fahrlässig zu-
gefügt worden, so bestimmt der Richter nach seinem Er-
messen, ob und in welchem Umfang Ersatz zu leisten ist.

Sind Quellen verschiedener Eigentümer Ausfluß
eines gemeinsamen Sammelgebietes, so daß sie zusammen
eine Gruppe bilden, so ist jeder Eigentümer zur ordnungs-
gemäßen Fassung und Ableitung seiner Quelle auch dann
befugt, wenn dadurch die Stärke der andern beeinträchtigt
wird. Zum Ersatz des den andern entzogenen Wassers
ist er nur insoweit verpflichtet, als seine Quelle durch
die neuen Vorrichtungen verstärkt worden ist. Jeder
Eigentümer kann verlangen, daß die Quellen gemein-
schastlich gesaßt und den Berechtigten im Verhältnis
der bisherigen Quellenstärke zugeleitet werden.

Dem kantonalen Rechte bleibt es vorbehalten, zu
bestimmen, ob und in welchem Umfange Quellen,
Brunnen und Bäche, die sich im Privateigentum befinden,
auch von den Nachbarn und andern Personen zum
Wasierholen, Tränken u. dergl. benutzt werden dürfen.

Entbehrt ein Grundstück des notwendigen Wassers,
und läßt sich dieses ohne ganz unverhältnismäßige Mühe
und Kosten nicht von anderswo herleiten, so kann der
Eigentümer von dem Nachbarn, der ohne eigene Not
ihm solches abzugeben vermag, gegen volle Entschädig-
ung die Abtretung eines Anteils an Brunnen oder
Quelle verlangen. Bei der Festsetzung des Notbrunnens
ist auf die beidseitigen. Interessen Rücksicht zu nehmen.

Sind Quellen, Brunnen oder Bäche ihrem Eigen-
Miner von gar keinem oder im Verhältnis zu ihrer
-kerwertbarkeit von nur ganz geringem Nutzen, so kann
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jedermann, der sich darüber ausweist, daß er sie zu
wirtschaftlich weit höheren Interessen verwenden werde,
vom Eigentümer gegen volle Entschädigung deren Ueber-
laffung beanspruchen. Trinkwasserversorgungen haben
vor andern Unternehmungen den Vorzug."

Es wäre von Interesse, aus Baumeister- und Land-
Wirtskreisen Meinungen zu hören, wie diese Bestimmungen
aufgenommen werden und ob man damit allgemein
einverstanden ist. Sehr willkommen wären namentlich
Einsendungen von Sachkennern, die im einten oder
andern Falle eine abweichende Meinung haben und
ihre Gründe öffentlich bekannt zu geben bereit sind. —
Es ist jetzt der nützliche Moment, seine Stimme zu
erheben und offen und frei seine Meinuug zu sagen.
Man hat seiner Zeit bezüglich einiger Punkte des

Obligationenrechts, die hintendrein angegriffen wurden,
versäumt, rechtzeitig Kritik zu üben. Hat aber einmal
ein solches Werk Gesetzeskraft erlangt, dann ist's zu spät.

ArdeitS' und Aefernngsàrtragnngen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) Nachdruck verbaten.

Die Schreiner-, Glaser-und Schlosserarbeiten zum Kranken-Asyl
Ober-Wyncn- und Seethal (Architekt R. Ammann-Straehl in Aaran)
wurden übertragen an Arnold Merz, Schreinermeister, Mcnziken,
Wilhelm u. Co., mech. Schreinerei, Safenwyl, Ackermann, mechanische
Schreinerei, Küttigen, Kißling, Fcnsterfabrik, Horgcn, H. Bär, mech.
Glaserei, Lenzburg, Lüscher u. Sohn, mech. Glaserei, Rohr, R. Bär,
Glasermeister, Mcnziken, G. Peter, Mechaniker, Mcnziken, G. Wirz,
Mechaniker, Mcnziken, G. Sager, Schlossermeister, Mcnziken.

Armenbadaustalt Nheinfelden. Die Erd-, Maurer- und Kunst-
steinarbeiten an Julius Heß, Baumeister in Nheinfelden; die Granit-
arbeiten an die Genossenschaft schweiz. Granitsteinbruch-Besitzer in
Zürich III; die Zimmerniannsarbeiten an F. Martens, Zimmermeister
in Nheinfelden; die I-Trägerlieferung an Gebr. Röchling in Basel.

Erstellung eines eisernen Treppengeländers im Schulhause Holz-
Häusern lThurgau) an Jak. Bißegger, Schlosser, Märweil.

Wasserversorgung Rohr (Aargau). Sämtliche Arbeiten an A.
Nohrer, Ingenieur, Mnterthur.

Brunnenleitung für die Käsereigesellschaft Engetschwil b. Goßan
(St. Gallen). Die Lieferung von 1400 Meter eiserner Röhren an
Knechtli u. Cie. in Zürich.

Wasserversorgung Steg-Schmittenbach, Gemeinde Fischenthal.
Sämtliche Arbeiten an U. Boßhard, Zürich.

Die Erstellung eines Betonkanals bei der Baarburg an Schärer
und Rossaro in Horgen.

Erstellung einer Wasserleitung in Dnvi» (Graubünden). Grab-
arbeiten an Delia Worte Michele; Lieferung der Gußrohren und
Erstellung der Leitung an Schlosser Jos. Albin in Jlanz.

Neubau eines Pfarrhauses in Meierhof-Obersaxen (Graubünden).
Der ganze Bau, fix und fertig erstellt, an I. G. Arpagaus in Laax.

Spitalbaute Flin-Bergell. Sämtliche Grabarbciten an Somajni
ck Comp., Spino, Bergell.

Die Erweiterungsbauten des Neue» Stahlbades St. Moritz für
cirka 140 Betten wurden nebst sämtlichen Installationen an Bau-
meister Heinr. Koch in St. Moritz zur Ausführung vergeben. Ein
Teil dieser Bauten wird gegenwärtig schon unter Dach gebracht, um
für die nächste Saison betriebsfähig zu sein.

Bau einer Scherme und Hütte in der Kuhalp „Jl Bot", Ge-
meinde Bonaduz (Graubünden). Maurerarbeit an I. Peouzzt, Maurer-
meister, Thust«,- sämtliche Holzarbcit an Christof Sievi, Zimmer-
meister, Bonaduz.

Verschiedenes.
Bernisches Kunstgewerbe im Bundeshaus. Man weiß,

daß dem Architekten des Bundeshauses, Herrn Prof.
Auer, das Verdienst zukommt, zur Ausschmückung des

Innern Kunst und Kunstgewerbe in weiterem Maße
herbeigezogen zu haben, als es wohl im Plan vor-
gesehen war. Die ganze Schweiz hatte Teil an dieser Auf-
gäbe. Immerhin bringen es die Verhältnisse mit sich,

daß bernische Firmen in verhältnismäßig größerer Zahl
berücksichtigt wurden. Wenn auch vielleicht nicht alle

Branchen, die in Frage kommen konnten, vertreten sind,
so ist doch die starke Berücksichtigung des Berner Kunst-
gewerbes in hohem Maße zu begrüßen; denn der Auf-
gaben, welche diesem sonst gestellt werden, sind sehr wenige.

Illustrierte schweizerische Haudwerktt-Zeitung (Organ für die offiziellen Publikationen des Schweiz. GewerbevereinS).
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